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Text 

§ 466b. (1) Der Pfandgläubiger hat dem Pfandgeber nach Eintritt der Fälligkeit der gesicherten 
Forderung den Verkauf der Sache anzudrohen, soweit dies nicht untunlich ist. Er hat dabei die Höhe der 
ausstehenden Forderung anzugeben. Der Verkauf darf erst einen Monat nach dessen Androhung oder, 
wenn diese untunlich war, nach Eintritt der Fälligkeit stattfinden. Besteht an der Sache ein anderes 
Pfandrecht, so hat der Gläubiger den Verkauf auch dem anderen Pfandgläubiger anzudrohen. Diesem ist 
die Einlösung der Forderung zu gestatten (§ 462). 

(2) Der Verkauf ist im Wege einer öffentlichen Versteigerung durch einen dazu befugten 
Unternehmer zu bewirken. 

(3) Zeit und Ort der Versteigerung sind unter allgemeiner Bezeichnung des Pfandes öffentlich 
bekannt zu machen. Der Pfandgeber und Dritte, denen Rechte am Pfand zustehen, sind hievon zu 
benachrichtigen. 

(4) Sachen mit einem Börsen- oder Marktpreis dürfen zu diesem Preis vom Pfandgläubiger auch aus 
freier Hand verkauft werden. Wertpapiere, die einen Börsen- oder Marktpreis haben, sowie Sparurkunden 
dürfen nur aus freier Hand zu ihrem Preis oder Wert verkauft werden. 


